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Definition der Geschossfläche (GF86) und Geschossflächenzahl (GFZ86) im Sinne des §20 BauNVO in 
der Fassung vom 19.12.1986 (GF86)

Die geplante Geschossfläche (GF86) und Geschossflächenzahl (GFZ86) ist gemäß § 20 BauNVO in der 
Fassung vom 26.11.1968 (BGBl. I S. 1237) bzw. der BauNVO i.d.F. vom 15.9.1977 (BGBl. I S. 1763), geändert durch 
VO vom 19.12.1986 (BGBl. I S. 2665) zu ermitteln. Die hierfür relevanten Paragraphen sind nachfolgend aufge-
führt:

§ 20 Geschossflächenzahl, Geschossfläche
(1) Die Geschossflächenzahl gibt an, wieviel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksflä-
che im Sinne des § 19 Abs. 3 zulässig ist.

(2) Die Geschossfläche ist nach den Außenmaßen der Gebäude in allen Vollgeschossen zu ermitteln. Die Flä-
chen von Aufenthaltsräumen in anderen Geschossen einschließlich der zu ihnen gehörenden Treppenräume
und einschließlich ihrer Umfassungswände sind mitzurechnen.

(3) Bauliche Anlagen und Gebäudeteile im Sinne des § 19 Abs. 4 [= Nebenanlagen im Sinne des § 14,
Balkone, Loggien, Terrassen sowie bauliche Anlagen, soweit sie nach Landesrecht im Bauwich oder in den
Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können] bleiben bei der Ermittlung der Geschossflä-
che unberücksichtigt.

§ 19 Grundflächenzahl, zulässige Grundfläche
[...]
(3) Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die im Bau-
land und hinter der im Bebauungsplan festgesetzten Straßenbegrenzugslinie liegt. Ist eine Straßenbegren-
zungslinie nicht festgesetzt, so ist die Fläche des Baugrundstücks maßgebend, die hinter der tatsächlichen
Straßengrenze liegt oder die im Bebauungsplan als maßgebend für die Ermittlung der zulässigen Grundflä-
che festgesetzt ist.

(4) Auf die zulässige Grundfläche werden die Grundflächen von Nebenanlagen im Sinne des § 14 nicht
angerechnet. Das gleiche gilt für Balkone, Loggien, Terrassen sowie für bauliche Anlagen, soweit sie nach
Landesrecht im Bauwich oder in den Abstandsflächen zulässig sind oder zugelassen werden können.

§ 14 Nebenanlagen
(1) Außer den in den §§ 2 bis 13 genannten Anlagen sind auch untergeordnete Nebenanlagen und Einrich-
tungen zulässig, die dem Nutzungszweck der in dem Baugebiet gelegenen Grundstücke oder des Baugebiets
selbst dienen und die seiner Eigenart nicht widersprechen. Soweit nicht bereits in den Baugebieten nach
dieser Verordnung Einrichtungen und Anlagen für die Tierhaltung zulässig sind, gehören zu den unterge-
ordneten Nebenanlagen und Einrichtungen im Sinne des Satzes 1 auch solche für die Kleintierhaltung. Im
Bebauungsplan kann die Zulässigkeit der Nebenanlagen und Einrichtungen eingeschränkt oder ausgeschlos-
sen werden.

(2) Die der Versorgung der Baugebiete mit Elektrizität, Gas, Wärme und Wasser sowie zur Ableitung von Ab-
wasser dienenden Nebenanlagen können in den Baugebieten als Ausnahme zugelassen werden, auch soweit
für sie im Bebauungsplan keine besonderen Flächen festgesetzt sind.
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